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BESCHLUSS Nr. …/2012/EU DES RATES 

vom  

über den Abschluss des Abkommens zur Gründung einer Assoziation  

zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits  

und Zentralamerika andererseits 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 217 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments1, 

                                                 

1 Zustimmung vom … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 23. April 2007 ermächtigte der Rat die Kommission, im Namen der Europäischen 

Union und ihrer Mitgliedstaaten ein Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika 

auszuhandeln. Die Verhandlungsrichtlinien wurden am 10. März 2010 geändert, um 

Panama in den Verhandlungsprozess einzubeziehen.  

(2) Auf dem Gipfeltreffen Europäische Union - Lateinamerika/Karibik im Mai 2010 in Madrid 

wurden die Verhandlungen abgeschlossen; daraufhin wurde das Abkommens zur 

Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 

einerseits und Zentralamerika andererseits (im Folgenden "Abkommen") am 22. März 

2011 paraphiert. 

(3) Das Abkommen wurde – vorbehaltlich seines Abschlusses – gemäß dem Beschluss 

Nr. .../2012/EU des Rates vom ...1* im Namen der Union unterzeichnet und sein Teil IV 

vorläufig angewandt. 

(4) Das Abkommen sollte genehmigt werden. 

(5) Das Abkommen lässt die Rechte von Investoren der Mitgliedstaaten unberührt, eine 

vorteilhaftere Behandlung zu genießen, die in jedweder Übereinkunft bezüglich 

Inverstitionen vorgesehen ist, deren Vertragsparteien ein Mitgliedstaat und ein 

Unterzeichnerstaat einer der zentralamerikanischen Republiken sind.  

                                                 

1 ABl. L … . 
* ABl.: Bitte Nummer und Amtsblattfundstelle des Beschlusses in Dokument 16374/11 

einfügen. 
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(6) Nach Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags kann der Rat die Kommission ermächtigen, 

Änderungen an der Liste der geschützten geografischen Angaben zu billigen, die – gestützt 

auf Artikel 247 und Artikel 274 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens – der 

Unterausschuss "Geistiges Eigentum" dem Assoziationsausschuss zur Genehmigung durch 

den Assoziationsrat empfohlen hat. 

(7) Die einschlägigen Verfahren zum Schutz von geografischen Angaben gemäß dem 

Abkommen sollten festgelegt werden. 

(8) Im Sinne des Artikels 356 des Abkommens ist die Klarstellung angezeigt, dass das 

Abkommen nicht so auszulegen ist, als begründe es Rechte oder Pflichten, die vor den 

Gerichten der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten unmittelbar geltend gemacht 

werden könnten. 

(9) Die Bestimmungen des Abkommens, die in den Geltungsbereich von Titel V des Dritten 

Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union fallen, binden das 

Vereinigte Königreich und Irland als eigene Vertragsparteien und nicht als Teil der 

Europäischen Union, es sei denn, die Europäische Union hat zusammen mit dem 

Vereinigten Königreich und/oder Irland der Mongolei notifiziert, dass das Vereinigte 

Königreich oder Irland gemäß dem dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokoll (Nr. 21) über 

die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, 

der Sicherheit und des Rechts als Teil der Europäischen Union gebunden ist. 
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(10) Wenn das Vereinigte Königreich und/oder Irland gemäß Artikel 4a des Protokolls (Nr. 21) 

nicht mehr als Teil der Europäischen Union gebunden sind, setzt die Europäische Union 

zusammen mit dem Vereinigten Königreich und/oder Irland die Mongolei unverzüglich 

von jeder Änderung ihres Standpunkts in Kenntnis; in diesem Fall sind die beiden Länder 

weiterhin als eigene Vertragsparteien an die Bestimmungen des Abkommens gebunden. 

Dies gilt im Einklang mit dem diesen Verträgen beigefügten Protokoll (Nr. 22) über die 

Position Dänemarks auch für Dänemark — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  
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Artikel 1 

Das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika andererseits1*wird im Namen der Union genehmigt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates bestellt die Person(en), die befugt ist/sind, im Namen der Union die 

Notifikation nach Artikel 353 Absätze 2, 3 und 4 des Abkommens vorzunehmen, mit der die Union 

ihre Zustimmung bekundet, durch das Abkommen gebunden zu sein. 

Artikel 3 

Für die Zwecke des Artikels 247 des Abkommens werden Änderungen am Abkommen, die 

Gegenstand von Beschlüssen des Assoziationsrates auf Vorschlag des Unterausschusses "Geistiges 

Eigentum" sind, von der Kommission im Namen der Europäischen Union gebilligt. Erzielen die 

betroffenen Parteien nach Einsprüchen bezüglich einer geografischen Angabe kein Einvernehmen, 

so verabschiedet die Kommission eine diesbezügliche Stellungnahme nach dem Verfahren des 

Artikels 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz 

von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel2.  

                                                 

1 Das Abkommen wurde in ABl. …zusammen mit dem Beschluss über die Unterzeichnung 
veröffentlicht. 

* ABl.: Bitte in Fußnote 1 die Amtsblattfundstelle des Abkommens in Dokument 16396/11 
einfügen. 

2 ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12. 
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Artikel 4 

(1) Ein nach Anhang XVIII des Abkommens (Geschützte geografische Angaben) geschützter 

Name kann von jedem Marktteilnehmer verwendet werden, der landwirtschaftliche 

Erzeugnisse, Lebensmittel, Weine, aromatisierte Weine oder Spirituosen vermarktet, die 

der betreffenden Spezifikation entsprechen. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Organe der Europäischen Union setzen den Schutz nach 

Artikel 246 des Abkommens durch, auch auf Ersuchen einer betroffenen Partei. 
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Artikel 5 

Das Abkommen ist nicht so auszulegen, als begründe es Rechte oder Pflichten, die vor den 

Gerichten der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten unmittelbar geltend gemacht werden 

könnten. 

Artikel 6 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am […]. 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 


